
H E X E N P R O Z E S S E I N D E N L Ä N D E R N 
D E R B Ö H M I S C H E N K R O N E 

Von Markéta Karasová 

Entstehung und Entwicklung der Hexenverfolgung 

Vom Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg 

U m die Entstehun g un d Entwicklun g der Hexenverfolgun g in den Länder n der 
böhmische n Kron e zu verstehen , ist es unabdingbar , auf ihre religionsgeschichtlichen , 
politische n un d rechtliche n Hintergründ e einzugehen . 

Di e nich t christianisierte n Slaven kannte n genauso wie ander e „heidnische " Völker 
Zaubere r un d Hexen , die durc h besondere s Wissen den Mitmensche n schadete n ode r 
halfen . Übe r den Glaube n der alten Slaven ist aber wenig bekannt , un d bei dem Weni-
gen kan n ma n nich t mit Sicherhei t sagen, ob es sich dabei wirklich um den Glaube n des 
Volkes handelt e ode r ob es nich t eher der Phantasi e christliche r Chroniste n entsprang . 
Lau t dem ältesten böhmische n Chronisten , Cosma s (12. Jahrhundert) , gab es bei den 
Tscheche n dre i weise Fraue n vornehme r Herkunft , nämlic h die Töchte r des Sagenfür -
sten Krok . Kazi , die älteste von ihnen , war Heilerin , die zweite, Tetka , war Priesterin , 
un d die jüngste, die Stammesmutte r der Přemysliden , Libuše, war Seherin 1. 

Mi t der Christianisierun g der Tscheche n begann auch bei ihne n der Kamp f gegen 
den heidnische n Glaube n an Zaubere r un d Hexen . Cosma s schreib t über seinen Zeit -
genossen , den Fürste n Břetislav IL , daß dieser gleich zu Beginn seiner Herrschaf t 
(1092/93 ) alle Hexer , Zaubere r un d Wahrsager aus dem Lan d vertreiben , Wälder un d 
Bäume , die vielerort s vom einfache n Volk verehr t wurden , fällen un d verbrenne n ließ 
un d alle abergläubische n Bräuch e verbot 2. De r Inhal t dieser Verordnun g entsprac h 
etwa dem andere r Bestimmunge n des frühe n Mittelalters , so zum Beispiel dem Cano n 
Episcopi , nac h welchem Zauberwerk e als Vorspiegelungen des Teufels un d Wahnvor -
stellungen bekämpf t werden sollten . Wer sich als Zaubere r ode r Hex e ausgab ode r wer 
an die Wirksamkei t von Zauberwerken , an Hexenflüg e un d Wettermache n glaubte , 
wurde in Europ a zwischen dem 4. un d 13. Jahrhunder t mi t körperliche r Züchtigung , 
Gefängnis , Verbannung , Exkommunikatio n und , allerding s nu r vereinzelt , mi t dem 
To d bestraft . Di e jeweilige Gesetzesanwendun g hin g oft vom Interess e der einzelne n 
Herrsche r ab. 

Im Mittelalte r stan d das böhmisch e Rechtssyste m dem deutsche n sehr nahe . Di e 

1 Kosmova kronika česká [Cosmas ' böhmisch e Chronik] . Hrsg. v. Karel H r d i n a . Prag 
1947,18-19 . 

2 Ebend a 143. 
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Gerichtsbarkei t lag bei den Städten . In Städten , die kein „Blutrecht " besaßen , übt e die 
Herrschaf t selbst die Gerichtsbarkei t aus. 

Im Akkusation s verfahren , welches in den Länder n der böhmische n Kron e bis ins 
16. ode r gar ins 17. Jahrhunder t angewand t wurde , unterschie d ma n zwischen „hand -
hafter " un d „übernächtiger " Tat . Prozess e auf handhaft e Ta t kame n bei Hexe n selten 
vor, da die Täteri n dabei auf frischer Tat ertapp t werden mußte . Hingege n konnte n in 
Prozesse n auf übernächtig e Ta t Angeklagte, die in gutem Ruf standen , durc h einen 
Eid freikomme n - andernfall s wurde n sie dem Gottesurteil , zumeis t der Wasser-
probe , unterworfen . 

Mi t der allmähliche n Einführun g der päpstliche n Inquisitionsprozesse 3 wurde n die 
Recht e der Angeklagten im Vergleich zu den Akkusationsprozesse n stark ein-
geschränk t -  mit der Begründung , es handl e sich bei Hexere i wie bei Häresi e um ein 
„crime n exceptum" , ein Sonderverbrechen . Nu n galt nich t meh r der Beweis ode r der 
Eid , sonder n das Geständnis , welches auch durc h die Folte r erzwunge n werden 
durfte . Im Jahr e 1252 erklärt e Paps t Innocen z IV. die Tortu r als zulässiges Mitte l bei 
der Aufdeckun g von Häresie . Di e Inquisitionsverfahre n wurde n imme r häufiger auch 
bei Anklagen wegen Zaubere i angewandt , die ebenfalls als Häresi e galt. 

In den Länder n der böhmische n Kron e ha t sich das Akkusationsverfahren , wie be-
reits erwähnt , länger gehalten als etwa in den deutsche n Fürstentümern . Di e Gründ e 
dafür sind hauptsächlic h in der Stärke der böhmische n Ständ e zu suchen . 

Bereit s Kar l IV. beabsichtigte , eine für alle Lände r der böhmische n Kron e gültige 
Gesetzesordnun g zu erlassen. Dari n sollte einerseit s die Stellun g des böhmische n 
König s gestärkt , andererseit s eine einheitlich e Gerichtsordnun g festgelegt werden . 
Veraltet e Gesetze , wie zum Beispiel die Gottesurteile , sollten nich t meh r angewand t 
werden , dafür war für Ketze r die Todesstraf e durc h Verbrenne n vorgesehen . Di e spä-
ter sogenannt e Majesta s Carolin a enthiel t jedoch keine Bestimmunge n über das 
Hexenwesen , wie das in ältere r Literatu r behaupte t wird 4 . Di e Ständ e nahme n diesen 
Gesetzesentwur f jedoch nich t an , da darin ihre Recht e beschnitte n wurden . 

Di e Luxemburge r hatte n zwar schon 1318 die Inquisitio n ins Lan d geholt 5, nac h 
der Hussitenzei t war sie jedoch gegen die mehrheitlic h nich t katholisch e Bevölkerun g 
nich t durchzusetzen . 

Im Jahr e 1533 erkannte n die böhmische n Ständ e wiederu m eine zentralisierend e 
Gesetzesordnun g nich t an : die Constituti o Criminali s Carolin a Kaiser Karls V. Sie 
hatt e bis zur Einführun g der Koldinsche n Stadtrecht e (in Böhme n im Jahr e 1579, in 
Mähre n im Jahr e 1697) nu r subsidiäre Gültigkeit , das heißt , sie wurde nu r dan n an-
gewandt , wenn keine eigenen Gesetz e vorhande n waren . 

Als die Habsburge r 1526 auf den böhmische n Thro n gelangt waren , wurde das 
Akkusationsverfahre n langsam zurückgedrängt , zunächs t einma l 1548 mit der Schaf-

3 Die Inquisitionsprozess e wurden erstmals in der „Ketzerbulle " Papst Gregor s IX. vom 
13.6. 1233 verankert . 

4 Š inde lá ř , Bedřich : Čarodějnictv í a jeho pronásledován í u nás do r. 1526 [Das Hexenwesen 
und dessen Verfolgung bei uns bis zum J. 1526]. Sborník prací filozofické fakulty brněnsk é 
univerzit y 28 (1981) 189. 

5 Ab 1318 wurde vom Papst ein ständiger Inquisito r für Böhme n und Mähre n eingesetzt . 
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fung des Appellationsgericht s 6 in Prag , das als königlich e Instan z über den städtische n 
Gerichte n stand . Da s Inquisitionsverfahre n kam aber erst mit der Annahm e der Kol -
dinsche n Stadtrechte , welche die verschiedene n Stadtgesetz e zu vereinheitliche n such-
ten , zum Durchbruch . Di e Koldinsche n Stadtrecht e waren stark vom römische n 
Rech t geprägt. Bei der Bestrafun g von Hexere i un d Zaubere i galt für Koldi n die 
„Carolina " Karls V. als Vorbild: Männe r sollten durc h Schwer t ode r Verbrennun g 
sterben , Fraue n lebendi g begraben ode r ebenfalls verbrann t werden 7. 

Unterdesse n wurde n in Westeurop a imme r meh r Mensche n als Hexe n un d Zaube -
rer verfolgt. 1484 hatt e Paps t Innocen z VIII . die Bulle „Summi s desiderante s affecti-
bus" herausgegeben , mit der er Heinric h Institori s un d Jaco b Sprenge r als Inquisito -
ren für Deutschlan d bestätigte . Bis dahi n waren die beiden Dominikane r mi t ihre r 
Hexenjag d bei vielen Bischöfen auf Widerstan d gestoßen 8. Di e Bulle, in der die haupt -
sächliche n Verbreche n der Hexe n un d Zaubere r beschriebe n sind, wurde durc h den 
damal s neu aufgekommene n Buchdruc k massenhaf t verbreitet . Dre i Jahr e späte r ver-
öffentlichte n Institori s un d Sprenge r den „Malleu s maleficarum" , den „Hexenham -
mer" , in welchem sie vor allem Fraue n der Hexere i beschuldigten . Diese s Werk avan-
ciert e in der Folgezei t zum Hauptwerkzeu g aller Hexenverfolger . 

1499 wurde Institori s von Paps t Alexander VI. als Inquisito r für Böhme n un d Mäh -
ren eingesetzt . 

De r Glaub e an Hexe n un d Zaubere r mu ß in jener Zei t auch in den Länder n der böh -
mische n Kron e verbreite t gewesen sein, un d zwar bei den Utraquiste n genauso wie bei 
den Katholiken . In den sogenannte n „Vier Prage r Artikeln " (1420), dem religiösen 
un d sozialen Reformprogram m der Hussiten , wurde Zauberei , wie bei spätere n 
Reformatore n auch , zu den Todsünde n gezählt 9. Pet r Chelčický , der geistige Urhebe r 
der Brüderunität , schrieb im Sittenspiege l seiner Zeit 1 0: „Viele suche n nich t bloß bei 
den Heiligen , sonder n in ihre m Wahn auch bei Zauberer n un d Wahrsagern Hilfe wäh-
ren d ihre r Versuchung , inde m sie zu den Zauberer n dasselbe Vertraue n haben , wie zu 
den Heiligen ; [sie gehen ] bald nac h Kyjow zur Mutte r Gottes , bald nac h Temeli n zu 
einem Hexenmeister ; nu n nac h Tein zum hl . Proko p bei Zajimač , [es ist ihne n gleich, ] 
wer helfe, ob Got t ode r der Teufel" n . 

Trot z des anscheinen d verbreitete n Glauben s an heilkundig e Fraue n un d Männe r 
habe n wir nu r wenige Zeugnisse von Hexenprozesse n im böhmische n Königreic h im 
15. Jahrhundert . Diese r Umstan d kan n teilweise auf die religiösen Wirren währen d 
un d nac h den Hussitenkriege n zurückgeführ t werden , da ma n sich in jener Zei t ande -
ren Probleme n zuwende n mußte . 

6 Die Prager Appellationskamme r war von nun an auch bei Hexenprozesse n oberste Instanz . 
7 O b e r p f ä l z e r , František : Vyznání na mučidlech . Texty ze starých knih černých , jinak 

smolných [Bekenntniss e auf der Folter . Texte aus den alten schwarzen Büchern , sonst Pech -
bücher n genannt] . Prag 1937, 31. 

8 Durc h die päpstliche n Inquisitore n wurden die bisherigen bischöfliche n Recht e ein-
geschränkt . 

9 Pa l acký , František : Dějiny národ u českého w Čechác h a w Morawě dle původníc h prame -
nůw [Geschicht e der böhmische n Natio n in Böhme n und Mähre n laut den ursprüngliche n 
Quellen] . 5 Bde. 3. Aufl. Prag 1876, Bd. 3. 1., 399. 

10 Obrázky o mrawích [Bilder über die Sitten] , 1440-1443. 
11 Pa lack ý IV(1876)476. 
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Di e ersten Bericht e über Todesurteil e für Zaubere i stamme n aus Schlesien un d sind 
vom Jahr e 1456: Am 29. Oktobe r wurde n damal s in Breslau zwei Fraue n ertränkt , 
„weil sie mi t Liebesbissen, durc h die sie ihre Verheiratun g herbeiführe n wollten , 
Männe r um s Leben brachten " u . 

Ein Jah r späte r wurde dan n eine Fra u aus der Stad t verwiesen, weil bei ihr Zauber -
mitte l gefunden wurden 1 3 . Im Jahr e 1458 verbrannt e ma n in Gnichwit z bei Breslau 
einen Kirchenräuber . „E r hatt e von einer Fra u Ann a zu Troppa u Kräute r erhalten , die 
alle Schlösser aufspringen mache n sollten" 1 4. 1481 wurde eine „Zauberin " ertränkt , 
„weil sie den To d eines Manne s verursachte" 1 5. Zwische n 1482 un d 1503 verwies ma n 
fünf Hexe n aus Breslau 16. 

Da ß die ersten Hexenprozess e gerade in Schlesien stattfanden , läßt sich wohl zum 
Teil dami t erklären , daß sich dor t das Hussitentu m nich t durchgesetz t hatte . Durc h 
die Loyalitä t des schlesische n Fürstbischof s zur katholische n Kirch e konnt e die päpst -
liche Inquisitio n deshalb ihre Stellun g relativ früh festigen. 

Di e erste aus Böhme n bekannt e Hinrichtun g eine r Hex e fand im Jahr e 1540 im ost-
böhmische n Nácho d statt . Dor t wurde n im städtische n Spita l Sache n aus einem Ein -
bruchsdiebstah l gefunden . Wie sich herausstellte , gehörte n sie dem Büttelwei b Mar -
garetha , die mit ihre r Tochte r im Spita l diente . Di e Hehleri n Margareth a bezeichnet e 
unte r der Folte r einen jungen Man n namen s Marti n Beran als den Dieb , worau f dieser 
verhafte t un d gefoltert wurde . Er seinerseit s nannt e Margareth a eine Hexe , die ihm 
un d seiner Geliebten , einer Viehhirtin , ein Zaubermitte l ins Mittagsbro t gegeben 
habe , um ihn seiner Geliebte n abspensti g un d ihre r Tochte r zugeneigt zu machen . 
Daraufhi n wurde Margareth a als Hex e peinlic h verhört . Sie gab den Liebeszaube r zu 
un d gestand noc h weitere dieser Art. Darau f starb sie auf dem Scheiterhaufen 17. 

Di e im 16. Jahrhunder t wachsende n Streitigkeite n zwischen der katholische n Min -
derheit , die von den Habsburger n unterstütz t wurde , un d der utraquistische n Mehr -
heit , die sich an die starke ständisch e Oppositio n anlehnte , führte n ihrerseit s zur Zu -
nahm e der Hexenprozesse . Bedřic h Šindelá ř beschreib t eingehend , wie die jeweiligen 
feudalen Herrschaften , ob utraquistisc h ode r katholisch , im 16. un d 17. Jahrhunder t 
mit Hexenprozesse n ihre Untertane n vom Übertrit t zum andere n Glaube n abzuhal -
ten suchten 1 S. Es wäre jedoch zu einseitig, die Hexenverfolgun g nu r als Mitte l in den 
religiösen Auseinandersetzunge n zu sehen . Da ß auch ander e Aspekte eine wesentlich e 
Rolle spielten , wird weiter unte n dargelegt . 

Zusammenfassen d kan n für die Zei t bis zum Dreißigjährige n Krieg für die Lände r 
der böhmische n Kron e festgestellt werden , daß die Welle der Hexenverfolgunge n 
diese Gebiet e aufgrun d ihre r speziellen religionspolitische n Entwicklun g noc h kaum 

12 S o 1 d a n , Wilhelm Gottlie b /  H e p p e, Heinrich : Geschicht e der Hexenprozesse . 2 Bde. 
Ne u bearbeite t und herausgegeben von Max Bauer. Hanau/M . o. J. [1911]. Bd. 1, 490. 

13 Ebend a 490. 
14 Ebend a 491. 
15 Ebend a 491. 
16 E b e n d a 491. 
17 O b e r p f ä l z e r , Vyznám 1937 315. -  Svátek , Josef: Culturhistorisch e Bilder aus Böh-

men . Wien 1879, 12. 
18 Š inde l á ř , Bedřich : Ho n na čarodějnic e [Die Hexenjagd] . Prag 1986, 18. 
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erreich t hatte . Bis tief ins 17. Jahrhunder t fanden nu r Einzelprozess e statt , Gruppen -
hinrichtunge n an einem einzigen Tag ode r sogar Massenverfolgunge n blieben Aus-
nahmen 1 9 . Von einem Teufelspak t un d von Hexenflüge n - gemäß dem „Hexenham -
mer " notwendig e Attribut e der Hexere i -  war in den Geständnisse n des 15. un d 
16. Jahrhundert s kaum die Rede . De n Hexe n un d Zauberer n wurde vor allem Scha-
denzaube r an Mensc h un d Tier vorgeworfen. Di e Urteil e fielen je nac h Herrschafts -
gebiet unterschiedlic h har t aus. Im allgemeine n wurde Zaubere i jedoch weniger stren g 
bestraft als späte r im 17. Jahrhundert . 

Hexenprozesse während und nach dem Dreißigjährigen Krieg 

Aus der Zei t des Dreißigjährige n Krieges sind nu r wenige Zeugnisse von Hexen -
prozessen erhalte n geblieben . Di e vereinzelte n Anklagen wegen Hexere i bildete n nu r 
einen Bruchtei l aller peinliche n Verfahren 20. Es wäre aber voreilig, aus dem Mate -
rialmange l den Schlu ß zu ziehen , die Hexe n seien in den Kriegswirren ganz in Verges-
senhei t geraten , den n es ist anzunehmen , daß viele Dokument e verloren gegangen 
sind. Dafü r besitzen wir aus dieser Zei t mehrer e Nachrichte n -  vornehmlic h aus dem 
Erzgebirge -  über die Verfolgung von Totengräber n un d Hirten , die für die Pest ode r 
den Viehrückgan g verantwortlic h gemach t un d von ihre n Nachbar n oft gelynch t wur-
den 2 1 . 

In Gebieten , welche im Laufe des Dreißigjährige n Krieges unte r schwedisch e 
Herrschaf t fielen, fande n - ähnlic h wie in den von Schwede n besetzte n deutsche n Ge -
bieten -  in der Regel keine Hexenprozess e statt . 

Di e bis zur Schlach t am Weißen Berg herrschend e religiöse Toleran z hört e danac h 

19 In den siebziger Jahre n des 16. Jahrhundert s kam es in Großbittesc h (Velká Bytes) in Mähre n 
zu Massenprozessen , in die eine Frau nach der andere n hineingezoge n wurde. Im Jahre 1571 
waren darin insgesamt zwölf Fraue n verwickelt, von denen acht gefoltert und vier zum Tode 
verurteil t wurden . Vier Jahre später loderte n dort wieder die Scheiterhaufen . Die neuen 
Angeklagten gestanden , ihr Wissen von den im Jahre 1571 als Hexen verbrannte n Fraue n ge-
lernt zu haben . Die zweite Prozeßwell e dauert e bis ins folgende Jahr . Diesma l waren 
18 Fraue n darin verwickelt. Es handelt e sich hauptsächlic h um Mägde. Am häufigsten gaben 
sie Vergiftungsmorde zu, und zwar meist an ihren Ehemänner n oder ihren Herren , von 
denen sie mißhandel t worden waren. Siehe T i r a y , Jan : Pověry a čáry století XVI. na 
Moravě [Aberglauben und Zaubere i des XVI. Jahrhundert s in Mähren] . Český lid 12 (1903) 
26-31 . 

Eine ander e kollektive Hexenhinrichtun g soll laut einer Chroni k aus Kladn o im Jahre 1598 
in Seftenberg (Zamberk ) stattgefunde n haben . Dor t wurden zunächs t sieben Fraue n ver-
brannt , und kurz darauf weitere 14 Persone n teils verbrannt , teils lebendig begraben. Siehe 
S. Ska l i t zky , Vierteljahresschrif t für Geschicht e und Heimatkund e der Grafschaf t Glatz . 
Bd. 7, 280. 

2 0 Š inde l á ř : Ho n 1986, 182. 
21 Svátek : Bilder 1879, 31-32. -  Zur Bedeutun g der „Unehrliche n Berufsleute", zu denen 

neben andere n die Hirte n und Totengräbe r gehörten . -  Vgl. D a n c k e r t , Werner : Unehr -
liche Leute . Die verfemten Berufe. Bern 1963. Dancker t sucht die Gründ e für die Verfemung 
dieser Berufsleute in verdrängte n urtümliche n Sakralkulte n und Mythen , wobei er morali -
sche und soziologische Aspekte, wie z. B. die Unfreihei t der Vorfahren , für nebensächlic h 
hält . 
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schlagarti g auf; der Kaiser übertru g der katholische n Kirche , die eng mi t dem Staat zu-
sammenarbeitete , das „ideologisch e Monopol" . Ein Verbreche n gegen die Kirch e war 
zugleich ein Verbreche n gegen den Staat un d wurde von diesem bestraft . Di e Geist -
lichkei t bestimmt e von nu n an das alltägliche Leben un d Denken . Nieman d konnt e 
sich auf die Daue r den religiösen Pflichte n wie Kommunio n un d Beicht e entziehen , 
ohn e aufzufallen un d verfolgt zu werden . Andererseit s bewirkten die Wirren des 
Dreißigjährige n Krieges Unsicherhei t un d Angst vor der Zukunft . Imme r meh r such -
ten die Mensche n deshalb Lebenshilf e auch in Prophezeiungen , Horoskope n un d 
Amuletten . De r barock e Katholizismu s bekämpft e nu r diejenigen Forme n des Aber-
glaubens , die er nich t lenken un d kontrolliere n konnte . Viele „magische " Praktiken , 
die sich grundsätzlic h nich t von den angeblich teuflische n Zauberrituale n unterschie -
den , wurde n in „christliche " umgewandelt 22. Di e Kirch e entwickelt e ein ganzes 
System abgewandelte r heidnische r Ritual e un d stärkt e dadurc h ihre geistige Herr -
schaft über die Menschen . In ihre n Predigte n räumte n Prieste r der Barockzei t der 
detaillierte n Schilderun g höllische r Quale n oft meh r Plat z ein als der Beschreibun g 
himmlische r Wonnen . In den gegenreformatorische n Schrifte n wurde die Allgegen-
wart un d Allmach t Satan s ständi g beton t un d so eine Atmosphär e beklemmende r 
Angst vor dem Teufel un d seinen Helfer n geschaffen. 

So erstaun t es nicht , daß der Teufel im Laufe des 17. Jahrhundert s bei der Anklage 
wegen Hexere i imme r meh r ins Spiel kam . Es war nu n zweitrangig, ob die vermeint -
liche Hex e irgendwelche n Schade n angerichte t hatt e ode r nicht . 

Nac h dem Dreißigjährige n Krieg kam es nebe n einigen Einzelprozesse n zu zwei 
großen Massenverfolgungen . In diesem Zusammenhan g fordert e das 17. Jahrhunder t 
die meiste n Opfer , auch diesma l wieder in Schlesien . 

So wurde n im schlesische n Fürstentu m Neisse in den Jahre n 1639 bis 1652 ins-
gesamt 242 Persone n als Hexe n verbrannt 2 3. Am schlimmste n wütete n die Hexenver -
folger jedoch im Jahr e 1651 in der Herrschaf t Freiwalda u (Jeseník) , wo ihne n in die-
sem einen Jah r 98 Mensche n zum Opfer fielen 24. Es ist kein andere r Or t in den Län -
dern der böhmische n Kron e bekannt , wo in einem einzigen Jah r so viele Mensche n 
wegen Hexere i zum Tod e verurteil t wurden . 

U m die Liquidierun g zu rationalisieren , wurde in Zuckmante l (Zlat é Hory ) ein 
Feuerofe n gebaut , in welchem mehrer e Persone n auf einma l verbrann t werden konn -
ten . Eine n ähnliche n Ofen gab es meine s Wissens nu r noc h im spanische n Sevilla. Dor t 
dient e dieser 1481 gebaute „Quemadero " ode r „Brasero " zur Verbrennun g von 
Ketzern . 

Bedřic h Šindelá ř interpretier t die Massenprozess e im Fürstentu m Neisse als Rache -
akt des Breslauer Bischofs gegen die aufsässigen schlesische n Protestanten 2 5. 

2 2 Knochen , Blutstropfen , Kleidungsstück e und ander e Teile von Heiligen galten als wirksame 
Mitte l bei Exorzismu s und Heilun g verschiedene r Krankheiten . 

2 3 Š inde lá ř , Bedřich : Příspěvek k dějinám slezských procesů s čarodějnicem i se zvláštním 
zřetelem k procesů m frývaldovským v letech 1651-1684 [Ein Beitrag zur Geschicht e der 
schlesischen Hexenprozess e mit besondere r Berücksichtigun g der Freiwaldaue r Prozesse in 
den Jahre n 1651-1684]. Slezský sborník 44 (1946) 66. 

2 4 Ebend a 74. 
2 5 Š inde lá ř : Ho n 1986, 185. 
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Bei den Hexenverfolgunge n spielten aber auch materiell e Gründ e eine wichtige 
Rolle . Sämtlich e Güte r der Opfer von Hexenverfolgunge n wurde n nämlic h von der 
fürstliche n Herrschaf t konfisziert 26. 

Nebe n den Folge n für die direk t Betroffene n wirkten sich die Massenprozess e auch 
verheeren d auf die Dorfstrukture n aus. Di e vielen Hinrichtunge n bedeutete n eine 
starke Verminderun g der vorhandene n Arbeitskräfte , was wirtschaftlich e Folge n nac h 
sich zog. Aber auch die psychisch e Belastun g der Bevölkerun g darf nich t vergessen 
werden . D a nieman d wußte , wer als nächste(r ) an die Reih e komme n würde , lebten 
alle in ständige r Angst un d gegenseitigem Mißtrauen . 

Di e nächst e Welle von Massenverfolgunge n ist mi t derjenigen im Fürstentu m 
Neisse durc h den Juriste n Fran z Heinric h Boblig von Edelstad t (Zuckmantel ) verbun -
den . Diese r war in Neisse als Hexenrichte r tätig, so daß er als Expert e bei Hexenver -
folgungen gelten konnte . 

Übe r die Ullersdorfe r un d Schönberge r Hexenprozess e liegt besonder s detaillierte s 
Materia l vor. Es stamm t zwar vor allem von der Anklägerseite , also von Boblig, aber 
wir könne n un s trotzde m wohl ein zuverlässiges Bild über den Anfang, den Verlauf 
un d die Opfer der Hexenprozess e machen . 

Im Jahr e 1678 wurde der damal s etwa vierundsechzigjährig e Boblig von der Gräfi n 
Galle , geboren e Zerotin , welche die Herrschafte n Groß-Ullersdor f (Velké Losiny) , 
Wiesenber g (Vízmberk ) un d Johrnsdor f (Třemešek ) für ihre unmündige n Neffen ver-
waltete , nac h Groß-Ullersdor f geholt , um die Untersuchunge n gegen dre i der Hexere i 
beschuldigt e Fraue n zu leiten . Di e angeklagten Fraue n bezeichnete n unte r der Folte r 
etlich e Persone n aus der nahegelegenen , rech t wohlhabende n Stad t Schönber g (Šum -
perk) als Hexen . Di e Stad t Schönber g gehört e zur Herrschaf t des Fürste n von Liech -
tenstein , der seinerseit s Boblig auch in seinem Herrschaftsgebie t zum Inquisitions -
direkto r ernannte , so daß Boblig nu n paralle l auf zwei Gebiete n un d dami t doppel t be-
zahl t wüten konnte . 

Alle Schönberge r Angeklagten , auffälligerweise die reichste n Stadtbürge r un d 
Stadtbürgerinnen , nannte n den Schönberge r Dechanten , Christop h Alois Lauthner , 
als Komplizen . Lauthne r war allen Berichte n zufolge in seiner Pfarre i beliebt . Er war 
in Schönber g geboren , hatt e nebe n Theologi e auch Philosophi e un d Rechtswissen -
schaften studier t un d wußte also über die Rechtsbeschaffenhei t bei Hexenprozesse n 
Bescheid . 

De r damalige Olmütze r Bischof Kar l IL , Gra f von Lichtenstein-Kastelkorn , dem 
der Dechan t direk t unterstell t war, beauftragt e im August 1680 Heinric h Boblig, die 
geistliche Kommissio n im Proze ß gegen Lauthne r zu leiten , un d besiegelte dami t 
Lauthner s Todesurteil . De r Bischof, ein stramme r Verfechte r der Gegenreformation , 
der behaupte t habe n soll, vierzig- bis fünfzigtausen d Nichtkatholike n bekehr t zu 
haben 2 7, ha t sich wohl deshalb zu diesem schwerwiegende n Schrit t entschlossen , weil 
ihm Lauthne r allzu mild mi t der ehemal s lutheranische n Bevölkerun g umging . 

Auch die Herrschaf t Groß-Ullersdor f hatt e eine protestantisch e Vergangenheit . 

2 6 Vgl. die späteren Prozesse gegen reiche Bürgerinne n und Bürger der Stadt Schönberg . 
2 7 Š inde lá ř : Ho n 1986, 205. 
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Außerdem war es dort im Jahre 1659 zu einem Bauernaufstand gegen die zunehmen-
den Pflichtabgaben und die Zwangsrekatholisierung gekommen28. 

So verwundert es nicht, daß die erste Hexe, die im Ullersdorfer Gefängnis landete, 
gerade vom Pfarrer Matthias Eusebius Schmidt aus Zöptau (Sobotin) angezeigt 
wurde, dessen Bruder Elias Isidor damals der persönliche Sekretär des Olmützer 
Bischofs war. Die Vermutung, daß es sich bei den Ullersdorfer und Schönberger Pro-
zessen um ein abgekartetes Spiel im Interesse der Gegenreformation handelte, liegt 
nahe. 

Während der zehnjährigen Tätigkeit Bobligs in Groß-Ullersdorf (1679-1689) ließ 
er an die fünfzig Menschen hinrichten. Die spektakuläre Verbrennung des Dechanten 
Lauthner29 am 18. September 1685 in Müglitz (Mohelnice) bildete den Höhepunkt 
der Schönberger Prozesse. Bis 1696 war Boblig als Hexenrichter in Schönberg tätig. 
Er ließ 27 Frauen und 21 Männer verbrennen30. Ob er 1696 starb oder seine Tätigkeit 
anderswohin verlegte, ist nicht bekannt. Er war damals etwa achtzigjährig. 

Mehrmals hat er versucht, auch angesehene Bürgerinnen und Bürger aus Olmütz 
wegen Hexerei anzuklagen. Die Betroffenen brachten die Sache bis vor den Kaiser, 
der die Prager Appellationskammer beauftragte, die Schönberger Inquisitionskom-
mission zu überwachen, was nach 1690 eine merkliche Abnahme der Hexenprozesse 
zur Folge hatte. 

Die Prozesse hatten auch hier unter anderem gravierende wirtschaftliche Folgen. 
Viele Weber wurden arbeitslos, da sie ihre Arbeitgeber, wie den Tuchfärber und 
-händler Caspar Sattler oder den Trippmacher Heinrich Peschke, verloren. Die 
Arbeitslosen mußten diese Gegend verlassen und sich anderswo Arbeit suchen. Bob-
lig und die anderen Kommissionsmitglieder wurden nicht nur durch die ausgezeich-
nete Bezahlung reich, sondern sie bereicherten sich auch am Besitz der wohlhabenden 
Angeklagten, wie aus verschiedenen Schreiben hervorgeht31. 

In Groß-Ullersdorf, wo die Hingerichteten nicht so wohlhabend waren wie in 
Schönberg, brachten die Hexenprozesse die Herrschaft in finanzielle Schwierigkeiten, 
denn wenn die Kosten nicht aus dem Nachlaß der Hingerichteten gedeckt werden 
konnten, mußte sie die Herrschaft selbst begleichen. Außerdem fehlten auch hier auf-
grund der Hinrichtungen immer mehr Arbeitskräfte. So baten die inzwischen mündi-
gen Herren von Zerotin den Kaiser um Einstellung der Hexenprozesse. Als Grund 
führten sie an, daß ihnen durch diese Prozesse unerschwingliche Kosten erwüchsen 
und sie ihrer zahlungskräftigsten Untertanen beraubt würden, wodurch das herr-
schaftliche Einkommen in bedenklicher Weise geschmälert werde32. 

Bei den Schönberger Hexenprozessen fällt besonders auf, daß beinahe die Hälfte 
der Angeklagten Männer waren, die fast ausschließlich wohlhabenden Kreisen ange-
hörten. Hexen ohne Vermögen ließ Boblig aus der Stadt verweisen, wie im Fall der 

28 Ebenda 188. 
29 Etliche Hunderte Schaulustiger kamen nach Müglitz gereist, darunter viele Adelige und hohe 

Geistliche, so daß das gemeine Volk ferngehalten werden mußte. 
30 Har re r , Franz: GeschichtederStadtMährisch-Schönberg. Mährisch-Schönbergl923,187. 
31 Ebenda 165 ff. 
32 Ebenda 188. 
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Rosin a Blahaskin , welche sich selber der Hexere i un d des Umgange s mit dre i Teufeln 
bezichtig t hatte . Boblig ließ dieses „arm e freiledige Mensch" 3 3 aus der Stad t abschie -
ben , da sie unfähi g war, die Prozeßkoste n zu tragen . 

End e des 17. Jahrhundert s fanden nu r noc h vereinzelt e Prozess e statt , die Todes -
strafe wurde imme r seltene r ausgesprochen . 

Di e Koldinsche n Stadtrecht e un d die Halsgerichtsordnun g Karls V. behielte n ihre 
Gültigkei t bis zum Jahr e 1708, in welchem die neu e peinlich e Halsgerichtsordnun g 
Kaiser Joseph s I . erschien . Was die Behandlun g un d Bestrafun g von vermeintliche n 
Hexe n betrifft -  auf Teufelsbündni s mit ode r ohn e Schadenverursachun g stand wei-
terhi n der Scheiterhaufe n - , merk t ma n bei dieser Gesetzesordnun g noc h nich t viel 
vom „aufgeklärten " Zeitalter . 

Noc h in den 1739 vom Kaiser Kar l VI. herausgegebene n Kriegsartikel n sollte „da s 
teuflische Verbreche n der Zauberei" 3 4 mi t dem To d durc h Feue r bestraft werden . 

Erst unte r Mari a Theresi a wurde den Hexenprozesse n in Österreic h un d den böh -
mische n Erbländer n allmählic h Einhal t geboten . Sie verfügte gleich bei ihre m Amts-
antritt , „da ß zur Verhütun g alles fernere n Unfug s sämmtlich e Hexenprozess e in den 
Erbländer n vor Kundmachun g des Unheil s zur höchste n Einsich t un d Entschließun g 
vorgelegt werden sollen" 3 5. Dami t stoppt e sie praktisc h alle Todesurteile . So wurd e 
der im südböhmische n Jistebnit z (Jistebnice ) 1756 wegen Schadenzauber s zum Tod e 
verurteilt e Hirt e Jan Polá k von der Kaiserin begnadigt , mit der Begründung , Zaubere i 
komm e nu r dor t vor, wo Ignoran z herrsche 3 6. Fü r Mähre n un d Schlesien erließ sie 
jedoch 1755 besonder e Gesetze , nac h welchen die Verbreche n der Vampire , Gespen -
ster, Hexen , Schatzgräbe r un d Teufelsbesessene n untersuch t werden sollten 37. Noc h 
bevor Mari a Theresi a eine neu e peinlich e Gerichtsordnun g erließ (die sogenannt e 
„Theresiana " aus dem Jahr e 1769), tra t am 5. Novembe r 1766 ein neue s Geset z über 
Hexenprozess e in Kraft , welches noc h viele Kompromiss e gegenüber den reaktionäre n 
Theologe n un d Juriste n enthielt ; so anerkannt e § 1 weiterhi n die Existen z von Hexe n 
un d Zauberern . Als Artikel 58 wurde es auch in die „Theresiana " aufgenommen . 

Erst Josef IL macht e in Böhmen , Mähre n (der größer e Teil Schlesien s gehört e seit 
1763 zu Preußen ) un d Österreic h auch auf gesetzliche r Eben e Schlu ß mit den Hexen -
prozessen , inde m er das Verbreche n der Zaubere i nich t meh r in sein Strafgesetzbuc h 
aus dem Jahr e 1787 aufnahm . 

Hexen,  Denunzianten und Verfolger 

Di e meiste n Nachrichten , die wir über Hexenprozess e haben , stamme n aus Stadt -
chronike n ode r aus sogenannte n „Schwarze n Büchern" , die Protokoll e von Verhören , 

33 Ebend a 160. 
34 Svátek : Bilder 1879, 9. 
35 D ' E l v e r t , Christian : Das Zauber - und Hexenwesen , dann der Glaube n an Vampyre in 

Mähre n und Oesterr . Schlesien . Brunn 1859, 375 (Schrifte n der historisch-statistische n Sek-
tion 12). 

36 Koč í , Josef: Čarodějnick é procesy. Z dějin inkvizice a čarodějnickýc h procesů v českých 
zemích v 16.-18 . století [Hexenprozesse . Aus der Geschicht e der Inquisitio n und der Hexen -
prozesse in den böhmische n Länder n im 16.-18 . Jahrhundert] . Prag 1973, 153. 

37 Im 18. Jahrhunder t nahm nach der „Hexenplage " der Glaub e an Vampire zu. 
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Geständnisse und Urteile von Verbrechen aller Art enthalten. Diese Quellen wurden 
von den Richtern, Gerichts- oder Stadtschreibern aus ihrer Sicht und meist nach einem 
vorgeschriebenen Muster verfaßt. Sie vermitteln uns nur eine bruchstückhafte und 
einseitige Information über die damaligen Ereignisse. Wir erfahren wenig über die 
Menschen, die hinter den stereotypen Formeln stehen. Es ist jedoch möglich, in den 
Protokollen vieles zwischen den Zeilen zu lesen, verschiedene Mutmaßungen anzu-
stellen und Hypothesen zu formulieren, welche durch sozial- und wirtschafts-
geschichtliche Studien gestützt werden können. 

In diesem Sinn möchte ich nun folgenden Fragen nachgehen: Wer waren die wegen 
Hexerei Angeklagten? Aus welchen Gründen wurden sie zu Hexen (gemacht)? Wer 
denunzierte sie? Wer verfolgte sie? 

Die Hexen 

Wie in anderen europäischen Ländern wurden auch auf dem Gebiet der böhmischen 
Krone vorwiegend Frauen der Hexerei beschuldigt. Die Frage, weshalb mehr Frauen 
als Männer verfolgt wurden, kann meiner Meinung nach (noch) nicht endgültig beant-
wortet werden. Eine wichtige Rolle spielt nebst anderem sicher die Einstellung der 
Kirche zur Frau und ihre gesellschaftliche und berufliche Situation. 

Manche Theologen betonten die körperliche, geistige und moralische Unterlegen-
heit der Frau gegenüber dem Mann. Die Frau galt als ein für die Fortpflanzung not-
wendiges Übel. Im „Hexenhammer" kommt die Frauenfeindlichkeit und -Verachtung 
der Kleriker deutlich zum Ausdruck. Die beiden Verfasser gingen bei der Begründung 
für die stärkere Neigung der Frauen zur Hexerei von einer naturbedingten Verdor-
benheit der Frauen aus: „Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am 
Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage für die 
Hexerei ist"38. Ihre Etymologie des Wortes „femina" soll die besondere Gefährlich-
keit der Frauen noch unterstreichen: „das Wort f e m i n a nämlich kommt von f e und 
m i n u s ( f e = fides, Glaube, m i n u s = weniger, also f e m i n a = die weniger Glauben 
hat)"39. 

Ein großes Problem der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft 
war die enorme Anzahl von „unversorgten"40 alleinstehenden Frauen. Für reichere 
Frauen standen die Klöster offen, die überwiegende Mehrheit jedoch mußte sich ver-
dingen, lebte vom Betteln oder von der Prostitution. 

Daß die Umherziehenden der ansässigen Bevölkerung nicht geheuer und der Herr-
schaft lästig waren, liegt auf der Hand. In den Hexenprozessen, die auf dem Gebiet 
der böhmischen Krone stattgefunden haben, stammten die Angeklagten, wie in ande-
ren europäischen Ländern auch, größtenteils aus unteren bis mittleren Schichten. Am 
häufigsten scheinen umherziehende Frauen, die sich mit Betteln oder Gelegenheits-
arbeiten wie Teichgraben durchschlugen, aber auch seßhafte Mägde und Hirtinnen, 

38 Sp renger , Jakob / I n s t i t o r i s , Heinrich: Der Hexenhammer (Malleus maleficarum). 
Aus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet von J. W. R. Schmidt. [Berlin 1906] Neu-
ausgabe München 1982, 1. Teil, 100. 

39 Ebenda 99. 
40 H o n e g g e r , Claudia (Hrsg.): Die Hexen der Neuzeit. Studien zur Sozialgeschichte eines 

kulturellen Deutungsmusters. Frankfurt a. M. 1978, 50. 
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selbständi g erwerbend e Wirtinnen , Müllerinne n un d in den Städte n Fraue n von 
Handwerker n der Hexere i beschuldig t worde n zu sein. In den mir bekannte n Doku -
mente n komm t erstaunlicherweis e nu r eine Hebamme 4 1 vor. D a nac h dem Malleu s 
Maleficaru m die „Hexenhebamme n [... ] alle andere n Hexe n an Schandtate n übertref -
fen [...] ; von dene n es auch eine so große Anzah l gibt, wie ma n aus ihre n Geständnis -
sen erfahre n hat , daß kein Dörfche n existiert , wo derartig e sich nich t finden" 4 2 un d 
dementsprechen d verfolgt wurden , mu ß dieses Ergebni s eher als zufällig un d nich t be-
sonder s aussagekräftig gewertet werden , den n in den mir zugängliche n Akten wurde 
der Beruf der Angeklagten nu r selten genannt . 

Di e Männer , die wegen Hexere i angeklagt wurden , stammte n im allgemeine n aus 
ähnliche n Kreisen wie die angeklagten Frauen . Es handelt e sich vorwiegend um 
Knechte , Hirte n un d umherziehend e Vagabunden , die sich oft in Bande n zusammen -
tate n un d sich ihre n Lebensunterhal t nebe n Gelegenheitsarbeite n durc h Diebstähl e 
un d Raubmord e sicherten . Ihr e Treffpunkt e hatte n sie in einfache n Wirtshäusern , 
womi t die häufigen Anklagen von Wirtinne n oft in engem Zusammenhan g stehen . 

Es fällt auf, daß vor allem Vertrete r un d Vertreterinne n sogenannte r „unehrlicher " 
Berufe als Hexe n angeklagt wurden . Nebe n den Totengräber n un d Hirte n gehörte n 
auch Henker , Schinder , Bader un d Baderinnen , Weber un d Weberinnen , Mülle r un d 
Müllerinnen , „freie Töchter" , Bettler , Landstreiche r un d Spielleut e zu den Verfem-
ten 4 3 . 

Adelige Fraue n ode r Männer , die wegen Hexere i angeklagt worde n wären , sind mir 
nich t bekannt . Di e gesellschaftlich höchstgestellte n Angeklagten waren gut situiert e 
Bürgersfrauen . Sogar Gattinne n von Ratsherre n samt ihre n Gatten , Pfarre r un d 
Dechante n wurde n verurteil t un d verbrann t (Schönberge r Prozesse) . 

Bei auffallend vielen der angeklagten Fraue n handelt e es sich um Witwen. Im Jahr e 
1541 wurde in Rabenstei n (Rabštejn ) bei Nácho d „di e verwitwete Bürgersfrau namen s 
Schmidrigall" 44 verbrannt . Bei der Folte r gestand sie, nebst ihre m Eheman n noc h 
zwei ander e Männe r durc h Zaubere i umgebrach t zu haben . Im Jahr e 1587 wurde in 
Chrudi m die reich e Müllerswitw e Dorothe a wegen Giftmorde s an ihre m Man n un d 
wegen Zaubere i lebendi g begraben 45. Ebenfall s im 16. Jahrhunder t (das genaue 
Datu m wird nich t genannt ) wurde in Kuttenber g (Kutn á Hora ) eine gewisse Regina 
Peřink a wegen Zaubere i angeklagt . Sie mu ß eine wohlhabend e Bürgerswitwe gewesen 
sein, da sie sich bei der Einvernahm e beklagte, sie habe keine n Mann , un d sie sich eine 
Magd un d eine Zofe halte n un d einen Verteidiger leisten konnte . De r Ausgang des 
Prozesse s ist nich t bekannt 4 6 . Di e Liste der wegen Hexere i angeklagten Witwen 
könnt e fortgesetz t werden . 

Keit h Thoma s ha t beobachtet , daß auch bei den Hexenprozesse n in Englan d viele 
der wegen Hexere i angeklagten Fraue n Witwen waren . E r führ t diesen Umstan d auf 

41 Dorothe a Gröeri n aus Groß-Ullersdorf . 
42 Sprenge r /  I n s t i t o r i s : Hexenhammer , 3. Teil, 211 f. 
4 3 Siehe: Anm. 21, Danckert . 
4 4 Svátek : Bilderl879, 14. 
4 5 Ebend a 20-22. 
4 6 Šimek , J.: O kutnohorskýc h čarodějnicíc h v XVI. století [Die Kuttenberge r Hexen im 

XVI. Jahrhundert] . Český lid 4 (1895) 26-31 und 110-114. 
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die „Verschlechterun g in der Lage der Bedürftige n un d ältere n Menschen" 4 7 zurück . 
Ein Vergleich zwischen den Anklageschrifte n un d den Bedürftigenliste n der Kirch -
gemeinde n könnt e hier aufschlußreic h sein. 

Wie wir aber gesehen haben , waren die angeklagten Witwen auf dem Gebie t der 
böhmische n Kron e nich t unbeding t nu r verarmte , sonder n auch wohlhabend e 
Frauen . Hierbe i mu ß ma n sich vor Augen führen , daß das Vermögen der wegen Hexe -
rei Angeklagten in die Tasche n der Richte r un d Herre n floß. 

Di e Häufun g von Anklagen gegen Witwen mu ß aber auch im Zusammenhan g mit 
dem damalige n Frauenüberschu ß un d der kürzere n Lebenserwartun g der Männe r 
gesehen werden . So wurde n 1617 in den böhmische n Herrschafte n Hoch-Chlumet z 
(Vysoký Chlumec ) un d Jistebnit z (Jistebnice ) bei den über Sechzigjährige n dreima l so 
viele Fraue n wie Männe r gezählt 48. 

Aus den Protokolle n erfahre n wir nie etwas über die Religion der Angeklagten , was 
gerade in den Gebiete n interessan t wäre, in welchen ganze Dörfe r auf einma l rekatho -
lisiert wurde n un d Andersgläubige ihre n Glaube n geheimhalte n mußten . 

Da s genaue Alter der Angeklagten wird selten genannt , ebenso erfahre n wir kaum 
etwas über ihr Aussehen . So läßt sich nich t sagen, ob besonder s junge ode r alte , auffal-
lend schön e ode r häßlich e Fraue n angeklagt wurden . 

Di e Frage nac h der Motivatio n der Hexe n mu ß folgendermaße n gestellt werden : 
Fall s die wegen Hexere i angeklagten Fraue n wirklich gezaubert , also mit Hilfe von 
Pflanzen , Tieren , auch menschliche n Körperteilen , magische n Sprüchen , geweihten 
ode r entweihte n Gegenstände n jeman d ode r etwas auf gute ode r schlecht e Weise be-
einfluß t haben : aus welchen Gründe n tate n sie dies? Wenn nicht : Wie kam es dazu , 
daß sie dessen beschuldig t wurde n un d solche „Künste " zugaben ? 

Fü r die Beschäftigun g mi t Zaubere i komme n unterschiedlich e Gründ e in Frage , so 
etwa die mangelhaft e medikal e Versorgung 49 ode r Unglüc k in Liebe un d Ehe . Di e 
einen versuchten , sich mittel s Zaubere i einen Man n zu beschaffen , die andere n 

4 7 T h o m a s , Keith . In : H o n e g g e r : Hexen 1978, 290. 
4 8 PI ach t , Otto : Lidnatos t a společenská skladba českého státu v 16.-18 . století [Die Bevöl-

kerungsdicht e und Gesellschaftsstruktu r des böhmische n Staates im 16.-18 . Jahrhundert] . 
Prag 1957, 68. 

4 9 Im 16. und 17. Jahrhunder t stande n nur den Adligen und wohlhabende n städtische n Bür-
gern, die höchsten s ein Zehnte l der Bevölkerun g ausmachten , Ärzte zur Verfügung. Die 
übrigen besitzende n Stadt - und Landbewohne r („Hausväter" ) waren im Besitz von sog. Arz-
nei- oder Kräuterbüchlein , in denen mündlic h tradiert e Heilmitte l schriftlich fixiert waren; 
dazu: Imhof , Arthur E. (Hrsg.) : Leib und Leben in der Geschicht e der Neuzeit . Berlin 
1983. Zwei Dritte l der Bevölkerun g konnte n die Kräuterbüche r weder kaufen noch lesen, 
auch stand ihnen kein Arztpersona l zur Verfügung. Dieses „einfach e Volk", die Unter -
schichte n von Stadt und Land , war „auf die Möglichkeite n angewiesen, die in seinem Kultur -
bereich habhaft waren: auf den Erfahrungsschat z der von ,oben ' so verachtete n alten Weiber 
und ,zauber'-kundige n Schäfer oder Abdecker, auf die in den einzelne n Familie n tradierte n 
Kenntniss e über den nützliche n Gebrauc h von Kräuter n und Salben, auf Beschwörung , 
Segen und Gebet , auf die Anrufung höhere r Geister , auf den Glaube n an Teufel und Hei -
lige"; Schenda , Rudolf : De r „gemein e Mann " und sein medikale s Verhalten im 16. und 
17. Jahrhundert . In : Pharmazi e und der gemeine Mann . Hausarzne i und Apotheke n in deut -
schen Schriften der frühen Neuzeit . Wolfenbütte l in der Halle 1983, 20. 
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wollten ihn mit denselben Mitteln loswerden. Viele mißhandelte Frauen, die ihre Ehe-
männer oder Herren vergiftet hatten, wurden als Hexen verbrannt50. 

Neben persönlichen Problemen spielten auch dörfliche und nachbarliche Spannun-
gen eine wichtige Rolle bei der Anklage wegen Zauberei. Die Dorf- und Familienmit-
glieder waren auf gegenseitige Unterstützung und Hilfe angewiesen. Wenn diese - aus 
welchen Gründen auch immer - verweigert wurde, reagierten die Betroffenen mit 
allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, und eines davon war die Zauberei. So 
kam es vor, daß Nachbarinnen und nahe Verwandte von ihren Nachbarn und Fami-
lienangehörigen aus Haß oder Angst bei den zuständigen Behörden der Zauberei 
beschuldigt wurden. Die verschiedenen angehexten Krankheiten wurden oft mit 
„guter" Zauberei geheilt. Viele Menschen trugen ständig Amulette an sich oder ver-
suchten, sich durch bestimmte magische Mittel und Bräuche, wie zum Beispiel Ver-
graben eines Zaubertopfes unter der Türschwelle oder Aufhängen eines Schwalben-
nestes am Haus, gegen die Hexen zu schützen. Die Übergänge in der Anwendung von 
erprobten Heilmitteln und von „abergläubischen" Mitteln, „bei welchen der allfällige 
Heilerfolg durch die Macht der Suggestion erzielt wird"51, waren fließend. Was die 
einen für wirksam hielten, galt für die anderen als „zauberisch" und gesetzeswidrig. 

Meiner Ansicht nach waren jedoch die meisten wegen Hexerei Angeklagten weder 
Heilerinnen noch böswillige Hexen, sondern ganz gewöhnliche Frauen, die in die 
Mühle der mannigfachen Interessenkonflikte der Herrschenden gerieten. 

Die Denunziant(inn)en 

Die Denunziant(inn)en wurden in den Prozeßakten meistens nicht genannt, viel-
leicht, um sie vor der Rache der von ihnen beklagten Hexen zu schützen. 

Wenn etwas Unerwartetes geschah, wenn plötzlich jemand krank wurde, eine Frau 
eine Fehlgeburt erlitt, die Kühe statt Milch eine Mischung aus Wasser und Blut gaben 
oder die Ernte nicht gedieh, dann sahen die Menschen den Schaden nicht als Folge von 
Hungersnöten, Naturkatastrophen und Epidemien an, sondern suchten die Ver-
ursacher, wie sie die Kirche gelehrt hatte, bei den vom Teufel angestifteten Hexen. 
Alle Schuld auf eine Person zu schieben, sie zum Sündenbock zu machen, war der 
sicherste und einfachste Weg, das Gefühl der Ohnmacht oder der eigenen Schuld los-
zuwerden. 

Wenn die Pest umging oder ein starkes Unwetter die gesamte Ernte zerstörte, 
stärkte sich das Gemeinschaftsgefühl der Betroffenen. Die Verfemten, die bis dahin 
von der Gemeinde verachtet, aber als notwendiges Übel geduldet wurden, mußten 
nun für alles Unglück ihren Kopf hinhalten. 

Es wäre jedoch falsch zu meinen, alle Denunziant(inn)en seien von der Schuld der 
Angezeigten überzeugt gewesen. Die Anklage wegen Hexerei wurde auch bewußt 
dazu benutzt, um unbequeme Menschen zu beseitigen. 

In den meisten Fällen wurden die Hexen aber von anderen, bereits verhafteten 
Hexen bei der Folterung angegeben. Unter den unerträglichen Schmerzen bcschul-

50 Vgl. Prozesse in Großbittesch; siehe Anm. 19. 
51 J u n g b a u e r , Gustav: Deutsche Volksmedizin. Berlin-Leipzig 1934, 137. 
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digten diese ihre Schwestern, Töchter, Mütter, Nachbarinnen oder auch Frauen, die 
sie gar nicht kannten, nach denen jedoch die Richter fragten. 

Die Verfolger 

Mit der Verfolgung beschäftigten sich zahlreiche Personen professionell. Da sie ihre 
Arbeit, ihr Einkommen und ihre Stellung sichern wollten, waren sie daran interes-
siert, die Prozesse weiterzuführen und auszudehnen. 

Die Richter, von denen unsere Informationen größtenteils stammen, waren die 
direkten Verfolger von Hexen. Sie waren aber oft bloße Marionetten in Händen der 
adligen und geistlichen Herrscher, wenn sie auch oft sehr eigenmächtig handelten. 

Die Papiere des Hexenrichters Franz Heinrich Boblig sind die einzigen Materialien, 
die uns ein skizzenhaftes Bild seiner Person vermitteln. Aus keinen anderen Prozeß-
unterlagen, die mir zugänglich waren, geht so klar hervor, daß der Hexenrichter be-
sonders stark an der Verbreitung der „Hexenplage" interessiert war. Eine psychologi-
sche Beschreibung Bobligs ist schwierig. Aus seinen Berichten spricht eine ständige 
Angst vor dem wüsten Hexentreiben und dem bösen Teufelsspiel, so daß angenom-
men werden kann, daß er die Hexen aus Überzeugung verfolgte und zu vernichten 
suchte. Sein Glaube kann sich mit der Zeit zu einem blinden Frauenhaß entwickelt 
haben. Daß der Profit für ihn jedoch eine große Rolle spielte, geht aus den Papieren 
ebenfalls klar hervor. 

Sicher können nicht alle Hexenverfolger Boblig gleichgestellt werden. Die meisten 
dürften an die Hexenseuche geglaubt und einfach „ihre Pflicht erfüllt" haben, ohne sie 
zu hinterfragen, wie es bei vielen Amtspersonen der Fall gewesen zu sein scheint. 

Wir müssen uns vor Augen halten, daß die Richter nur die ausführende Instanz dar-
stellten. Sie wurden von Grundherrschaften bezahlt, welche mit den Hexenjagden 
zum Teil widersprüchliche Ziele verfolgten: einerseits wollten sie durch dieses „gott-
gefällige Werk" die „ewige Seligkeit" erreichen, andererseits keine finanziellen Einbu-
ßen erleiden. Solange die Gerichtskosten beglichen wurden, waren sie zufrieden, aber 
sobald sie materielle Nachteile spürten, setzten sie alles daran, die Prozesse zu been-
den. Die Hexenrichter mußten also beachten, nicht allzu viele mittellose Hexen zu 
verfolgen. Manchmal ging es den verschiedenen Landesherren und Juristen mehr 
darum, ihre eigenen Konkurrenzkämpfe auszutragen, als um die eigentliche Hexen-
bekämpfung, Keiner wollte sich das Recht nehmen lassen, über Leben und Tod seiner 
Untertanen selber zu bestimmen. 

Solange Hexen als die Ursache allen Übels hingestellt wurden, reagierten die Unter-
tanen ihren Unmut über die miserablen Lebensverhältnisse gegen diese und nicht 
gegen die Herrschaft ab. 

Das durch die Hexenverfolgungen entstandene Klima der Angst, der Unsicherheit 
und des gegenseitigen Mißtrauens diente also auch der Erhaltung der Machtstruk-
turen, was deren Nutznießern sicher gelegen kam. Es erfüllte wohl eine ähnliche 
Funktion wie das Klima der Angst, das in heutigen totalitären Gesellschaftsformen 
durch politische Repression entsteht. 


